  Das Betreuungsverfahren 

Gesetzliche Grundlagen:
· Materielles Recht: §§ 1814 BGB – 1888 BGB
· Formelles Recht: §§ 271 ff FamFG

Zuständigkeiten:
 
· Sachlich: § 23a I Nr. 2, II Nr. 1 GVG-Betreuungsgerichte bei den Amtsgerichten
· Örtlich: § 272 FamFG (bei dem Gericht, bei dem bereits eine Betreuung anhängig ist, die/der Betroffene seine/n gewöhnlichen Aufenthalt hat, das Bedürfnis der Fürsorge auftritt oder das AG Schöneberg, wenn die/der Betroffene Deutsche/r ist
· Funktionell: Einzelrichter (§ 22 IV GVG), Rechtspfleger (§ 3 Nr. 2a § 15 RpflG)


Richter:
· Einheitsentscheidung (Anordnung der Betreuung, Festlegung der Aufgabenkreise, Bestellung des Betreuers) durch Beschluss
· Anordnung des Einwilligungsvorbehalts (i. d. Vermögenssorge)
· Änderung der Aufgabenkreise (Erweiterung, Einschränkung)
· Verlängerung der Betreuung
· Aufhebung der Betreuung
· Grundsätzlich der Betreuerwechsel (Aber ACHTUNG !!!)
· Genehmigung zur Heilbehandlung, Sterilisation, geschlossene Unterbringung

Rechtspfleger:
· Auswahl Kontrollbetreuer
· Betreuerwechsel bei Betreuervorschlag der/des Betroffenen (ACHTUNG! s.a. Betreuerwechsel Richter)
· Entlassung eines Vereins- oder Behördenbetreuers auf Antrag des Vereins bzw. der Behörde- 1868 BGB (ACHTUNG s.a. Betreuerwechsel Richter)
· Aufsicht über die Betreuer
· Sämtliche Genehmigungen im Bereich der Vermögenssorge
· Genehmigung der Wohnungskündigung

Materiell –rechtliche Voraussetzungen: 
· Ein Betreuer kann nur bestellt werden, wenn eine Hilfsbedürftigkeit nach § 1814 BGB genannte Krankheit oder Behinderung vorliegt


Voraussetzungen für eine Betreuerbestellung:
- Behinderung oder Krankheit 
- Erforderlichkeit
- freier Wille
- Antragsverfahren oder von Amts wegen
- Volljährigkeit und keine Vollmacht


Eselsbrücke: BEWAV
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